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Tagesordnungspunkt 

Bericht gemäß § 21 Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) zur 

Abwicklung des Erfolgs- und Vermörgensplans 

Inhalt der Mitteilung 

 

Gemäß § 21 der Kommunalunternehmensverordnung NRW (KUV) hat der Vorstand den 

Verwaltungsrat vierteljährlich über die Abwicklung des Erfolgs- und Vermögensplan 

schriftlich zu unterrichten. 

 

Der für den Jahresabschluss 2015 prognostizierte Gewinn von 25 T € scheint erreicht werden 

zu können. Aufgrund von notwendigen Rückstellungen und der in Abzug zubringenden 

tatsächlichen Abschreibungshöhe kann sich das Ergebnis allerdings noch verändern. Im 

Rahmen der derzeitigen Erstellung des Jahresabschlusses wird die genaue Höhe der 

Rückstellungen und der Abschreibungen ermittelt und damit auch das exakte Ergebnis 

festgestellt. Es ist davon auszugehen, dass der Jahresabschlussbericht in der kommenden 

Sitzung, am 15. Juni 2016, dem Verwaltungsrat vorgelegt werden kann. 

 

Anlässe, den in der vergangenen Sitzung beschlossenen Wirtschaftsplan 2016 zu verändern, 

gibt es derzeit nicht. Bislang konnten der Vermögens- wie auch der Erfolgsplan 2016 wie 

geplant umgesetzt werden.  Der offizielle Quartalsbericht für das erste Quartal 2016 wird wie 

üblich in der ersten Verwaltungsratssitzung nach Quartalsende, also ebenfalls am 15. Juni 

2016, vorgelegt. 
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